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1. Einführung

will man die Leistung und zulriedenheit eines Mitarbeiters tördern, so muß

zunächst geprüft werden, ob die Bedeutung des Aufgabenbereiches adäquat
zu der Lohn- bzw. Gehaltsstufe steht, in der die Tätigkeit des Arbeitnehmers
eingestuft ist.

Oft bestehen gerade in der Beschreibung und Bewertung eines Arbeitsplatzes
erhebliche Auffassungsunt€rschiede, die zu Divergenzen zwischen Arbeit-
geber und lnhaber eines Dienstpostens {ühren. Deshalb ist es zwingend erlor-
derlich, die Verwendungssituation auch im Berufsfeld feuerwehrtechnischer
Dienst zu besohreiben und gerecht zu bewerten, damit eine Ielstungsentspre-
chende Bezahlung erfolgen kann.

ln einer klaren und präzisen Stellenbeschreibung sind die Aufgaben, Filh-
rungs- und Handlungsverantwortung, Über- und Unterstellungsverhältnisse
sowie die Beziehungen zu anderen Stellen eindeutig zu fixieren. Einer der
wichtigsten Schritte bei der Analyse der Verwendungssituation ist die lst-
Bestandsaulnahme, an der der Mitarbeiter entscheidend mitwirken soll.

Die Gewerkschaft Ön hat sich mit der Beschreibung und Bewertung des
Arbeitsplatzes -feuerwehrtechnbcher Dienst - bereits seit langer Zeit befaßt.

Die erste ausftihrliche Beschreibung von FunKionsmerkmalen im feuerwehr-
technischen Dienst wurde bereits im Jahre 1968 in zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschatt der Leiter der Berufsfeuerwehren erstelll.

Eine Überarbeitung dieser Funktionsbeschreibung und -bewertung wurde in
den Jahren 1976 und 1988 vorgenommen und hat dazu geftlhrt, daß in einigen
Bundesländern eine wesentliche Verbesserung der einzelnen Dienstposten
vorgenommen wurde.

zwischenzeitlich ist den geänderten Anforderungen dadurch Rechnung getra-
gen worden, daB die Eingangsbesoldung im feuerwehrtechnischen Dienstvon
A 5 nach A 7 angehoben worden ist.

Diese positive Entwicklung muß seine Fortsetzung durch eine Anpassung der
übrigen Funktionsbewertungen f inden.

Mit der überarbeiteten Funktionsbewertung und -beschreibung beabsichtigt
die Abteilung Feuenrrehr in der Gewerkschaft ÖW die notwendigen Begrün-
dungen Iür diese Forderungen darzulegen.



2. Allgemeine Hinweise

Aufgrund derVorgaben der,,StudiezurSituation der Feuerweh/' derGewerk-
schaft ÖTV hat sich der Bundesabteilungsvorstand der Abteilung Feuerwehr
1992/93 erneut mit dem vorliegenden Material befaßt, um eine neue Zuord-
nung der Besoldungsgruppen zu den Funktionsebenen der Feuerwehr vor-
zulegen.

Die Vorteile einer Funktlonsbeschrelbung:

a zuordnung der Besoldungsgruppen zu den Funktionsebenen der Feuer-
wehr;

a sachliche Festlegung der Aufgaben und Befugnisse;

a organisatorische Eingliederung der Stelle unter Angabe der Beziehungen
zu angrenzenden Stellen;

a Festlegung der persönlichen Anforderungen an den Stelleninheber nach
seiner Verwendungssituation ;

a Festlegung der Weisungsbefugnisse;

a Verbesserung der Kooperation in formellen Gruppen durch eine klarefunk-
tionelle Organisationsstruktur der Stellen ;

a Verbesserung der Kommunikation;

O klare Übersicht über die eigene Funktion und aller weiterer Funktionen in
der Organisation

2.1. Die besondere Situation des Berufsfeldes
Der Dienstablauf wird insbesondere dadurch geprägt, daß der Arbeitsrhyth-
mus im sich zeitlich veränderten Wechselschichtdienst und innerhalb diesem
in multifunktionellerVerwendung abläuft und dadurch rund um die Uhrzuieder
Tages- und Nachtzeit eine Alarmbereitschaft besteht.

Der Begritf "Alarmbereitschaft" ist rechtlich nicht deliniert; macht aber deut-
lich, daß in der Verwendungssituation des feuerwehrtechnischen Dienstes ein
Dienst absolviert werden muß, der sich in den Bedingungen der Aufgaben-
wahrnehmung bei anderen Berufen wohl in dieser.Form nicht wiederfindet.
Dabei sind insbesondere der Wechsel von relativer Ruhe und höchster physi-
scher Anspannung zu berücksichtigen.

Die Alarmbereitschaft ist dadurch gekennzeichnet, daB der lnhaber
eines Dienstpostens innerhalb yon längstens 60 Sekundenvoll einsatz-
fähig seine ihm übertragenen Einsat unktionen wahaunehmen hat.

Erschwerend kommt hinzu, daß aulgrund der in der Vorgangenheit häurig ein-
getretenen Personalreduzierungen ein mehrfacher Wechsel, d.h. ein Aus-
tausch in einsatztechnischen Funktionen innerhalb einer Schicht häulig not-
wendig ist.

DieserW€chsel fordertvon den Funktionsinhabern Mehrfachqualifikationen in
allen Einsatzbereichen der FeuerwehI insbesondere im abwehrenden Brand-
schutz, im Rettungsdienst, in der Leitstellenvertretung und diverser weiterer
Speziallunktionen im Aufgabengebiet dsr Feuerwehr und stellt somit hohe
Anforderungen an die Flexibilität der einzelnen Funktionsinhaber.

Besondere Berücksichtigung milssen die Gefahrenpolentiale im Einsatzdienst
des Feuerwehrdienstes finden. Dazu gehören neben den Gefahren, dle den
Einsatzkräften an den Einsatzorten der Feuerwehren drohen u. a. Gefahren, die
sich im Umgang mit Gefahrstoffen ergeben, auch die Gefahren, die sich durch
lmmissionen von z. B. Dioxinen und Furanen ergeben; sie sind ein zusätzlicher
Belastungsfaktor im Einsatzdienst und wirken sich nachweislich gesundheits-
schädigend aus.

2.2. Persönliche Anforderungsmerkmale
in der Verwendungssituation des feuerwehr-
technischen Dienstes

Die Besonderheiten des Einsatzdienstes der Feuerwehrverlangen bestimmte
Persönlichkeitsmerkmale, die bisher durch angewandte Bewertungsmodelle
nur unzureichend berücksichtigt wurden.

Eine bebpielhefte Aufzählung wird diesen Umstand erläutern:

a sofortige Einsatzbereitschaft bedeutet Aktivierung des gesamten Organis-
mus,

o geistigeFlexibilität,

a manuelleGeschicklichkeit,

a handwerklicheTätigkeiten,

a schnelle Beaktionstähigkeit,

o hohe punktuelle psychische und physische Belastung sowie eine generelle
psychologische Anspannung über die gesamte Dionstzeit,

o Übernahme von Handlungs- und Führungsverantwortung,

a rasche Entscheidungen in Getahrensituationen,

a stabile emotionelle Lage, um Angstreaktionen bewältigen zu können,



c Entwicklung von Sensibilität filr das Sicherheitsrisiko, das durch die
besonderen Gefahren des Feuerwehrdienstes ständig vorhanden ist,

a Belähigung und Bereitschalt zur Teamarbeit.

2.3. Einstellungsvoraussetzungen

2.3.1. Vorbemerkung

Die Einstellungsbedingungen sowie die Laufbahnverordnungen und die damit
verbundenen Rechtsvorschrilten sind in den Bundesländern zur Zeit leider
noch immer sehr unterschiedlich geregelt.

Eine Vereinheitlichung wird seit langem durch die Gewerkschalt ÖTV ange-
strebt.

2.3.2. Allgemeine Bildungsvoraussetzungen

t Erfolgreicher Abschluß der Hauptschule oder mitilerer Bildungsabschluß;

e berufliche Ausbildung mit Abschlußprülung in einem für die Berufsfeuer-
wehr geeigneten Beruf.

2.3.3. Mindest- und Höchstalier bei der Einstellung

Bewerber mi.issen 18 Jahre alt sein und sollen nicht älter als 25 Jahre sein.

2.3.a. !99§§!!gn§ der Eignuns

Die Bewerber mr.issen in einem Auswahlverfahren die Eignung nachweisen.
Die körperliche Eignung muB durch ein ärztliches Zeugnis gemäß den Richt-
linien der Bundesarbeitsgemeinschalt der Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand (BAGUV) tür den feuerwehrtechnischen Dienst nachgewie-
sen werden.

2.4. Aus-, Fort- und Weiterbildung

2.4.1. Ausbildung

Die Ausbildung für den mittleren leuerwehrtechnischen Dienst erfolgt in einer
18- bis 24monatigen Probezeit (unterschiedliche Landesregelungen). Nach
dieser Zeit wird die Prütung abgelegt. Neben den Laufbahnbewerbern haben
auch geeignete Beschältigte des mittleren Dienstes Gelegenheit, in den geho-
benen und höheren ieuerwehrtechnischen Dienst aufzusteigen.

10

2.4.2. Fortbildung

Um eine kontinuierlicheAnpassung an die sich ständig verändernde Technolo-
gie zu erreichen, findet innerhalb des Wachdienstes eine laufende berufliche
Fortbildung statt.

Die Lernziele, Lerninhalte und Lernzeiten richten sich nach Musterausbil-
dungsplänen, die im Zusammenwirken zwischen der Gewerkschaft Öry dem
Deutschen Feuerwehrverband (DVF), der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Berufsieuerwehren (AGBF) und dem Bundeszivilschutzamt (BZS) sowie bei
den zuständigen Länderbehörden aufgestellt werden.

2.4.3. Weiterbildung

Die Weiterbildung ist eine interne berufliche und allgemeine Bildung, die an
den Landesfeuerwehrschulen und an geeigneten Berufsfeuerwehren durch-
gelührt wird.

2,4.4, Spezialausbildung

Für bestimmte Aufgaben werden zusätzliche Lehrgänge angeboten.

Diese Ausbildungsgänge werden am Standort und von externen Bildungsein-
richtungen.(meistens Landesf euerwehrschulen) wahrgenommen. Dazu gehö-
ren u. a.

a Rettungssanitäter und -assistentenausbildung

O Feuerwehr- und Lehrtaucherausbildung

O Feuerwehr- und Rettungsleitstellenausbildung

O Ausbildung im Umgang mit Gefahrstoflen

O Ausbildung für die Bewältigung der Umweltschutzaufgaben

C Ausbildung im Strahlenschutz

a Ausbildung von Desinfektoren

a Ausbildung zu Fahrlehrern

a Ausbildung zum Maschinisten (Spezialfahrzeuge)

O Ausbildung in der automatisierten Datenverarbeitung

O Ausbildung als Sportübungsleiter
a Ausbildung im Katastrophen- und Zivilschutz

2.4,5. Vereinheitlichung der Aus-, Fort- und Weiterbildung

Durch den Beschluß der Ständigen Konferenz der lnnenminister/-senatoren
aus dem Jahre 1 974 soll die Ausbildung und das Laufbahnrecht für den feuer-
wehrtechnischen Dienst in der Bundesrepublik vereinheiilicht werden.
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3. Funktionsbeschreibungen

Dienstpostenbeschreibung in Einsatzf unktionen (Primärlunktion)

Die Art der Aus-, Fort- und Weiterbildung richtet sich nach den Aufgaben und
Tätigkeiten, die der einzelne Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst wahr-
zunehmen hat. Oabei wird ein Unterschied zwischen den Funktionen des Ein-

satzdienstes und zusätzlichen Tätigkeiten während des allgemeinen lnnen-
dienstes (Sekundärtunktionen) herauszustellen sein.

Dazu gehören alle Tätigkeiten, die zur Aulrechterhaltung der Einsatzfähigkeit
der Feuerwehr dienen.

3,1, Truppnl3nn

Der Truppmann wird im Einsatz verwendet als:

o Angritfstruppmann,

o Wassertruppmann,

a Schlauchtruppmann.

Dartlber hinaus besteht die Möglichkeit, ihn als Fahrer von Dienstfahrzeugen
einzusetzen.

3.2. Trupp!!!hE4',lelderlilasc!!n!§!j

Der Truppführer ist als Führer einer taKischen Einheit befähigt, einen Trupp
einzusetzen.

3.3. Fahrzeuglührer(Sondereinheiten)

Der Fahrzeugführer leitet den Einsatz in Truppstärke.

3.4. Staffelführer

Der Statlelführer leitet eigenständig den Einsatz seiner Statfel 1/5/6 Mann.

Der Maschinist, der Angritfs- und Wassertrupp sind ihm unterstellt.

Führer (taktischer Führer) im Sinne der Feueruehrdienstvorschriften sind alle mit
Ents6heidungsbefugnis versehenen Funldionsträger auf dem Gebiet des feuer-
wehrtechnischen Aufgabenbereiches.

3.s. Grcpp{!c_!E!

Der Gruppenführer leitet eigenständig den Einsatz einer LÖschgruppe Der

Melder, Maschinist sowie Angriffs-, Wasser- und Schlauchtrupp sind ihm

unterstellt. Er hat im Rahmen seines Führungsauftrages die Erkundung und die

Beurteilung der Lage vorzunehmen, einen Durchführungsplan tür die Aut
tragserteilung auszuarbeiten und die erforderlichen Einsatzbefehle zu ertei-
len. lhm ilberstellt ist der Zugführer. Die taktisch{echnische Führungskonzep-

tion richtet sich nach der FwDv 4 - Die LÖschgruppe -.

3.6. Zugführer

Der Zugführer leitet eigenständig den Einsatz eines Löschzuges. Die Grup-

pen-/Statfel- und Fahrzeug{ührer sowie der Melder sind ihm unterstellt'

Die taktisch-technische Führungskonzeption richtet sich nach der Feuerwehr-

dienstvorschrift FwDv 5 - Der LÖschzug -.

Der Zugführer übernimmt auch bei Spezialeinsätzen und bei besonderen Ein-

satzlagen die Einsatzleitung.

3.7. Führer von FührunggsruPpr4-qCgl l/erbilnden

Der Einsatzleiter eines taktischen Verbandes leitet eigenständig den Einsatz

mehrerer taktischer Einheitenr deren Gesamtstärke grÖßer ist als die Stärke

eines durch einen Trupp erweiterten Zuges (DlN 14011, Teil a).

3.8. Einsatzleiter

Der Einsatzleiter leitet eigenständig den Einsatz von zwei oder mehreren

Zügen. Er koordiniert den Einsatz der Einheiten und bildet gegebenenfalls an

dei Einsatzleitstelle eine örtliche Technische Einsatzleitung. Weitere Einzelhei-

ten siehe FwDv 12/1 - Einsatzleitung - Führungssystem.

3.e. Aüe!e!!elq!er9!ste!!er!9!!q

Es ist seine Aufgabe, das Amt durch eine dem Zweck entsprechende Gliede-

rung zu leiten und das Personal zu lühren. Er hat die Leistungsfähigkeit des

Amtes durch eine zweckmäßige Gliederung des Amtes sicherzustellen und ist

dalür veranlwortlich, daß die DienstgeschäIte rechtzeitig und wirlschaftlich
durchgettlhrt werden.

4. flllgkeiten in den einzelnen Fachbereichen

Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten:

(, Täligkeiten im abwehrenden Brandschutz;
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€) Tätigkeiten im technischen Rettungsdienst bei Hilfeleistungen, im Umwelt.
schu+z und im vorbeugenden Brandschutz;

@ Tätigkeiten im Krankenbeförderungsdienst;

@ Tätigkeiten im medizinischen Bettungsdienst;

G) tatigteiten in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle;

@ Tatigt<eiten außerhalb d€r Feuerwache;

O Tätigkeit auf den Feuerwachen und in den Fachabteilungen.

5. Tätigkeitsbeschreibung in den Funktionen
des feuerwehrtech nischen Dienstes

Tätigkeiten nach Organisations- bzw. Arbeits-
verteilungsple! iex A!üe§

während der Ausbildung

5.2. Truppmann

Für die Übernahme der Funktion ist eine abgeschlossene Laufbahnausbildung
einschließlich derAusbildung zum Rettungssanitäter und eine einjährige prak-
tische Unterweisung in allen Einsatzbereichen erforderlich.

O Die Funktionsträger sind weisungsgebunden.

Zu den Tätigkeiten bei Bränden gehören:

a Retten von Menschen, Tieren und Sachwerten;

a Vornahme von Einsatzgeräten;

a Aufbau einer unabhängigen Waäserversorgung, Verlegen von Schlauch-
leitungen sowie über lange Wegstrecken;

a Bedienung der wasserlördernden Armaturen;

a Freimachen der Angriffswege;

a Fahren von Einsatzfahrzeugen und Bedlenen der besonderen speziellen
Einrichtungen;

a Brandbekämpfung auch auf schwimmenden Einheiten.

O Die Funktionsträger haben in einer technischen Einheit folgende Tätigkeiten
auszuführen:
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a Retten und Bergen von Menschen, Tieren und Sachwerteni

o Arbeiten in der technischen Gelahrenabwehr, im Umweltschutz;

o Vornahme von Einsatzgeräten und Bedienen von Einsatzgeräten wie z. B.

Rettungsscheren und -spreizern, Schaum- und Wasserwerlern, Be- und
Entlüftungsgeräten.

O Die Funktionsträger werden als Fahrer von Krankentransportwagen einge-
setzt.

Zu den Tätigkeiten gehören:

a Herstellung der Beförderungsfähigkeit von erkrankten Personen.

G) Sicherheitswachdienste in Theatern, Stadthallen, bei Schweißarbeiten auf
Schiflen, bei besonderen feuergelährlichen Arbeiten in Schulen, Kranken-
häusern etc.

ÜberprüJungen von Unter- und Überflur- und Wandhydranten, Brunnen, etc.

0) Mitarbeit bei der Erhaltung aller feuerwehrtechnischen Geräte und zur Aut-
rechterhaltung des Dienstbetriebes.

5.9. Truppllrhler/lrilelCer/ltlgscllnj§!

Für die Funktionen werden ,ür alle Einsatz- und Dienstbereiche besondere
Kenntnisse und Fertigkeiten verlangt.

lm Rahmen zenlraler und dezentraler Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ist
eine Sonderausbildung als Rettungsassistent, als Drehleitermaschinist,
als Maschinist Iür die Bedienung von speziellen Aggregaten (2. B. Pumpen,
Notstromgeneratoren u. a.) und als Kranwagenmaschinist notwendig.

O Die Funktionsträger sind eigenverantwortlich lür die einsatztaktische Filhrung
eines Trupps im Löscheinsatz einer Staffel, einer Gruppe oder eines Zuges.

Die Funktionsträger werden als Melder in der Löschgruppe eingesetzt.

Zu den Tätigkeiten gehören:

a Relten von Menschen, Tieren und Sachwerten;

a Brandbekämprung auch auf schwimmenden Einheiten;

a Vornahme von Einsatzgeräten aller Art;

a Bedienung dpr wasserfördernden Armaturen;

a Fahrer und Maschinist von Lösch- und Bettungstahrzeugen;

5.1.

15
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a Freimachen derAngriflswege;

a Tätigkeiten als Melder.

Die Funktionsträger werden als Fahrer und Maschlnisten von Sonderfahrzeu-
gen eingesetzt.

Zu den Tätigkeiten gehören:

a Retten und Bergen von Menschen, Tieren und Sachwerten;

a Vornahme von Einsatzgeräten aller Art;

o Freimachen und Absichern von Schadenstellen.

Die Funktionsträger sind verantwortlich für die Durchtührung von kleineren
technischen Hilfeleistungen und Erkennen und Einleitungen von Folgemaß-
nahmen.

Zu den Tätigkeiten gehören:

a Durchführung von Krankentransporten;

a Anordnung und Durchführung von Maßnahmen, um die Beförderungs-
fähigkeit erkrankter Personen herzustellen;

a Fachgerechte Betörderung von Geistes- und Suchtkranken;

a Durchführung von Desinfektionen von Fahrzeugen und Geräten.

() lm Bereich des medizinischen Rettungsdienstes haben die Funktionslräger
folgende Aufgaben:

a Handreichungen beim Transportfähigmachen verletzter oder erkrankter
Personen;

a Wiederbelebungsmaßnahmen und weilerer Solortmaßnahmen zur Erhal-
tung der Vitaltunktionen an der Einsatzstelle unterVerwendung derWieder-
belebungsgerätschatten ;

a Fahren von Rettungs- und Notarztwagen:

a Desinfektion von Fahrzeugen und Geräten.

@ Sicherheitswachdienst (wie unter 5.2.).

Überprütung von Hydranten (wie unter 5.2.).

Überprüf ung von Feuermeldeanlagen.

Überprüf ung von Feuerlöscheinrichtungen.

@ Durchlührun9 erforderlicher Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Einsatzlähig-
keit und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
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5.4. Fahneugführer

Die Wahrnehmung der Funktionen erfordert überdurchschnittliche Kenntnisse
und Fertigkeiten in Teilbereichen derallgemeinen Gefahrenabwehf der Feuer-
wehrtechnik, der Prävention, d6r Einleitung und Durchführung lebenserhalten-
der MaBnahmen am Einsatzort sowie der Erkennung und der Abwehr von
Umweltverschmutzungen aller Art oder als Sachbearbeiter nach dem Organi-
sationsplan.

lm Rahmen zentraler und dezsntraler Fortbildungsmaßnahmen benötigen die
Funktionsträger eine Sonderausbildung lm

a Strahlenschutz oder als Fahrlehrer oder als

a Lehrrettungsassistent

a Lehrtauchsr oder als Lehrassistent

. Löschbootsmaschinist oder Iür die

a Feuerwehrleitstellen bzw. Feuerwehreinsatzzentrale oder als

a Sachbearbeiter nach Organisationsplan usw.

O Die Funktionsträger sind eigenverantwortlich f0r die einsatztaktische Führung
hochspezialisierter Fahrzeuge in Truppstärke, im Zugverband und leiten
eigenverantwortlich Einzeleinsätze.

lm Vertretungsfall übernehmen sie die alleinverantwortliche Leitung einerStaf-
fel oder Gruppe.

O Die Funktionsträger sind verantwortlich fur die Frihrung eines hochspeziali-
sierten Einsatzfahrzeuges wie Kranwagen, Rüstwagen us\ü bei einer techni-
schen Einheit in Truppstärke, die in elnertaktischen Einheit eingesetztwird und
leiten eigenverantwortlich Einzeleinsätze.

ln Vertretungsfall übernehmen sie die alleinverantwortliche Leitung einer tech-
nischen Einheit in Gruppen- oder Stat elstärke. Bei den eigenverantwortlichen
Tätigkelten entscheiden sie tlber:

a Retten und Bergen von Menschen, Tleren und Sachwerten;
a Brandeinsätze auch auf schwimmenden Einheiten;

a Erteilung von Einsatzanweisungen und ihre Überwachung;

a Anforderung von Verstärkung;

a Abgabe von Rilckmeldungen.

O Die Funktionsträger slnd alleinverantwortlich als Fährer eines Rettungs-
wagens ftir die
a Durchlührung von Rettungstransporten;

o

I

I
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a Durchrührung von lebenserhaltenden Maßnahmen am Unfallort und beim I tn dieser Funktion sind sie gegenüber anderen BehÖrden und der BevÖlkerung

Transport; i weisungsbelugt, sofern die Polizei noch nicht an der Einsatzstelle tätig werden

a Wiederbelebungsmaßnahmen und weiterer Sofortmaßnahmen zur Erhal- i konnte'

tungderVitalfunktionenanderEinsatzstelleunterVerwendungderWieder- i Bei den eigenverantworflichen Tätigkeiten entscheiden sie über
belebungsgerätschaften; a Retten von Menschen, Tieren und sachwerten;o Als Fahrer von Notarztwagen unterstützen die Funktionsträger den Arzt bei
der Herstellung der Beförderungsfähigkeit der patienten; Einsatz von Atemschutzgeräten und ihre Überwachung;

a Unterstützung der Tätigkeiten des Notarztes beim Transport. o Anrorderung von Verstärkung;

Die Tätigkeit erfordert den erfolgreichen Abschluß einer Rettungsassistenten- a Erteilung von Einsatzanweisungen und ihre Überwachung;

ausbildung. Die ständig fortschreitende Entwicklung der Notfallmedizin erfor- Abgabe von notwendigen Rückmeldungen.
dert die jährliche Absolvierung eines Fortbildungslehrganges 

, o Die Funktionsträger sind aileinverantworflich für die einsatztaktische Führung
O Als Wachhabender im Sicherheitswachdienst bei kleineren Feuersicherheits- einer technischen Einheit bis zur Stärke einer Gruppe.

wachen 
Beim Ergreifen von Maßnahmen zur Rettung gefährdeter oder verletzter Perso-

Verantwortliche Überprüfung von Feuermeldeanlagen. nen und zur Sicherung und Bergung von Sachwerten können durch fehlerhaf-
tes Verhalten, falsche Risikoabwägungen und falsche einsatztaktische Wei-

Verantwortliche Überprüfung von LÖscheinrichtungen 
sungen erhebliche personen- und sachschäden eintreten.

Abnahme von fliegenden Bauten 
Bei den eigenverantworflichen Tätigkeiten entscheiden sie über

O Eigenverantworiliche überwachung und DurchlLihrung von Arbeiten zum Auf- o Retten und Bergen von Menschen, Tieren und sachwerten;

rechterhalten der Einsatzfähigkeit und zur Aufrechterhaltung des Dienst- a BrandeinsätzeeinschließlichvonEinsätzenaufschwimmendenEinheiten;
betriebes' o Erteilung von Einsatzanweisungen und ihre Überwachung;
Ausbilder bei externen Ausbildungsveranstaltungen und für die wachinterne a Anforderung von Verstärkung;Fortbildung' a Abgabe von notwendigen Rückmerdungen.
Sachbearbeiter nach dem Organisationsplan.

O Sachbearbeiter und Schichtlührer in den Feuerwehr- und Rettungsleitstellen.

5.5 Gruppedltrrgr/§lgftelllihrel ' 
Reseluns des Betriebsablaufes;

a Abwicklung von Meldungen und Einleitung aller Feuerwehr- und Notfallret-
Für die Funktionen werden von den Funktionsträgern überdurchschnittliches tungsmaßnahmen;
Durchsetzungsvermögen, ausgesprochenes Verantwortungsgefühl und ein a Datenpflegean Einsatzleitrechnern;
hohes Maß an Übersicht auch in schwierigen Situationen verlangt. Die Wahr-
nehmung der Funktionen erfordert langjahrige und vielseitige Erfahrung im o Systembedienung und -betreuung des Einsatzleitrechners:

Einsatzdienst oder als Sachbearbeiter nach dem Organisationsplan. ' a Koordinierung von Anwenderprogrammen.

O DieFunktionsträgersindverantwortlichlürdieFührungeinerStaffelodereiner @ SicherheitswachdienstalsWachhabender.
Gruppe im Löscheinsatz eines Zuges oder alleinveranh/yortlich bei Einzelein- Abnahme von Generalproben.
sätzen als Fahrzeugführer

lm vertretungslall übernehmen sie die alleinverantworfliche Leitung eines Abnahme von fliegenden Bauten'

Löschzuges bzw. technischen Zuges. Überwachung sicherheitstechnischer Anlagen.
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O Elntellung und Übenrachung von Arbeiten zur Erhaltung der Elnsatzfählgkelt
und zur Auf rechterhaltung des Dienstbetriebes.

o Ausblldungs- und Übungsleiter wachinterner Aus- und Fortbildung.

a Ausbllder bel zentralen Ausblldungiveranstaltungen.

a SachbEarbeiter nach Organisationsplan.

nach Besoldungsglgppen/Velgglungggruppe1

Ltd. Nß Funktlonen

1. ln der Ausbildung A8 Vc

2. Truppmann A9 Vb

Trupprührer/Melder/Maschinist 410 tvb

Fahrzeugführer
Sachbearbeiter nach Organisationsplan All lVa

Staffelführer
Gruppentührer
Sachbeerbeiter nach Organisatlonsplan 412

For die Funlitlonsbewertung dea feuerw€hr-
technbchen Dienstes moasen n6ben den ein-
satäaktlschen Merkmal€n verstärkt Aulgaben
aus d€n Organisatlonsplänen Berücksichtigung
linden.

Nicht nur die Wahrnehmung von Führungsfunk-
tionen, sondern auch dle Oualmkrüon zu Spe.
zhltunktlonen ]lchtfertlgt.im höh.re Elrutu-
tung (2.8. Atemschutzgerätewart, Leitstellen-
personal, Lehrpersonel).

Die Besoldungsgruppen Ag bis A12 als Regel-
ämter des feuerwehrtechnischen Dlenstes vor-
zusehen, rechtferligt sich aus ,olgenden Ge-
§ichtspunKen:

Lld.Nr. Funktionen BecGr. BAT

6.

a Di6 hohen Eingangsvoraussetzungon.

a Dle hohgn Quallllkationen und Anforderun-
gen (lnsbesondere manuelle G'eschlckllch-
keit, umlangreiche handwerklichtechni-
sche Fählgkeiten, hohe bls extreme körper-
llche sowie psychische B€lastungen,
schnolle Beaktlons- und Entscheldüngs-
tähigkelt auch ln extrem belastenden Sltua-
tlonen, hohe Handlungs- und F0hrungsver-
antwortung).

Einsatsleitende Tätigkeiten aus den OrganiBa-
tionsplänen slnd lhrer Wertlgkeit entsprechend
zu berückslchtig€n. Dazu gehören auch dle
Wahrnehmung der Funktlonen in den Feuer-
wehr- und Rettungsleitstellen als Mitarbelter
bzw. Schichtführer.

Laufbahn- und Autstlegsbeamte sind glelch-
w€rtlg einsetzbar und daher auch gleich zu
behandeln.

4.

6.5. Eingangs.mt tlir den gehob.nen f.ucruchr-
t chnbchen Dionlt
ElnsaEleiter
Führer elnes Löschzuges
Wachebtellungsleiter (Schlchtführer auch ln
Fsuerwehr- und R6ttungsleltstellen) ohne
zusäEliche Sonderlahrz€uge
Sachbearbeiter nach Organisationsplan
Sachgebletsleiter nach OrganisationBplan 412
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BesGr. BAT Lfd. Nr. Funktionen BesGr, BATLld. Nr. Funktlonen

9.7. Einsatzleiter
Führer eines Löschzuges
Wachabteilungsleiter (Schichtf ühre0
mit zusätzlichen Sonderfahrzeugen
Einsatz eines Verbandes
Sachbearbeiter nach Organisationsplan
Vertreter des Sachgebietsleiters
nach Organisationsplan
Sachgebietsleiter nach Organisationsplan
Vertreter des Wachleiters
Funktlonen im KatS- bzw. TEL-Stab

Elngangsamt für den höh€ren Diensvspitzen-
amt des gehoben€n Diensles
Leiter mehrerer Wachen (Abschnittsleiter)
Sachgebietsleiter nach Organisatlonsplan
Vertreter des Abteilungsleiters nach
Organisationsplan
Abteilungsleiter nach Organisationsplan
Vertreter des Amtsleiters
Amtsleiter
Leitungslunktionen im KatS- bzw. TEL-Stab A 15 la

413 ll a

10. ElnsaEleiter
Sachgebietsleiter
Vertreter des Abteilungsleiters nach
Organisatlonsplan
Abteilungsleiter nach Organisationsplan
Vertreter des Amtsleiters
Amtsleiter
Leitungslunktionen im KatS- bzw. TEL-Stab A 15/16 I

Einlatzleiter
Leiter einer Wache
Sachbearbeiter nach Organisationsplan
Vertreter des Sachgebietsleiters
nach Organisationsplan
Sachgebietsleiter nach Organisationsplan
Vertreter des Abteilungsleiters
nach Organisationsplan
Abteilungsleiter nach Organlsationsplan
Vertreter des Amtsleiters
Funktionen im KatS- bzw. TEL-Stab 414 tb

Ein3atzleiter
Abteilungsleiter
Vertreter des Amlsleiters
Amtsleiter
Leitungsfunktionen im KatS- bzw. TEL-Stab A 16/8 6Amtlleiter, auch von kleineren Feuerwehren,

sollten dem höheren Dienst angehören.
Abtcllungslolter, die neben den einsatztakti-
schen Aufgaben auch eigenverantworlllch
Tätigkeiten al3 Abteilungsloiter wahrnehmen,
gehören dem höheren Dienst an.

Anmerkung

Wegen der angestrebten Vereinheitlichung der
Begriffe wurde auf teilweise noch gebräuchliche
Bezeichnungen wle z. B. WachvorsteheI Wach-
lührer u. ä. verzichtet-
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7. Schlußfolgerungen aus
gewerkschaftspolitischer Betracht

Bei einer intensiven Durchsicht des vorliegenden Materials und einem Ver-
gleich mit den Realitäten des Dienstablaules im feuerwehrtechnischen Dienst
stellt der Betrachter lest:

a lm technischen Bereich,

a in der Gestaltung des Laufbahnrechts und der Ausbildungsvorschriften,

a bei den Dienstplänen und Schichteinteilungen,

a in der Beschreibung und Bewertung der Tätigkeiten am Arbeitsplatz
Feuerwehr

gibt es bundesweit wenig vergleichbare Merkmale; die unterschiedlichsten
Auffassungen und Dienstvorschriften bestimmen den Dienstablaut.

Die Gewerkschalt Öry Abteilung Feuerwehr, hat mil dem vorgelegten Material
versucht, einen objektiven Überblick über die reale Situation des feuerwehr-
technischen Dienstes zu geben.

Folgende wesentliche Grundsätze wurden dabei berücksichtigt:

a Die Verwendungssituation im feuerwehrtechnischen Dienst ist geprägt von
einer vielschichtigen Aufgabenstellung, die der einzelne Dienstposten-
inhaber durchzufuhren hat. Feststellbar ist auch eine verstärkte Anwen-
dung von automatischer Datenverarbeitung. Dabei sind die im ersten
Abschnitt genannten fachlichen Kenntnisse und Persönlichkeitsmerkmale
besonders zu berücksichtigen.

a Die Gewerkschaft ÖTV hat bereits im Jahre 1968 eine auslührliche Aufstel-
lung von Tätigkeiten im feuerwehrtechnischen Dienst erarbeitet. Diese Aus-
arbeitung ist inzwischen wiederholt überarbeitet worden und liegt nun in
einer gekürzten Form vor

a Die von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle frir Verwaltungsverein-
fachung (KGSt) vorgelegte analytische Dienstpostenbewertung wurde von
der Gewerkschalt ÖTV, Abteilung Feuerwehr abgelehnt.

a Die ÖTV-Abteilung Feueruehr hat mit dieser Beschreibung und Bewertung
der Feuerwehrfunktionen festgestellt, daß eine bessere Einstufung hin-
sichtlich der Bezahlungsstruktur berechtigt ünd notwendig ist.

Da die Feuerwehr noch mehr als lrüher komplexe technische Aufgaben zu
erlüllen hat, muß die Zulassungsvoraussetzung für die Laufbahn im mittle-
ren feuerwehrtechnischen Dienst auf eine technische Grundausbildung
aufgebaut sein, die traditionellerweise nur durch eine technische Berufs-
ausbildung und Berufspraxis gewährleistet wird.
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Dlese Einstellungsvoraussetzungen müssen Grundlage für die teuerwehr-
spezifische Ausbildung bleiben und sollten, wie sonst auch im öttentlichen
Dienst möglich, dadurch anerkannt werden, daß die Bewerber bei Beginn
der ,euerwehrspezitischen Ausbildung den Status eines Beamten auf
Probe erhalten.

a Dieser berufliche Werdegang wird nach den Laufbahnverordnungen der
einzelnen Länder ausgebaut. ln der berufsbegleitenden Aus-, Fort- und
Weiterbildung mit Abschlußpriifung bzw. Leistungsnachweisen wird das
Berufsbild ergänzt und in der Qualiflzierung verbessert.

a Der Feuerwehrdienst wird geprägt durch eine Vielzahl von Tätigkeiten,
die in ihrer Vielfalt wohl kaum in einem anderen Bereich des öflentlichen
Dienstes vorkommen. lnnerhalb einer Dienstschicht sind häufig mehrere
lechnische Funktionen wahrzunehmen. Der hohe technologische Stand in
der Fahrzeug- und Geräteentwicklung stellt Ansprüche an den Funktions-
inhabef die ihn physisch und psychisch stark belasten; zumal alle Tätig-
keiten innerhalb kürzester Frist ausgelührt werden müssen.

Besondere Anforderungen und Persönlichkeitsmerkmale

o Laulende technologische Fort- und Weiterbildung;

a im Einsatz sind Sofortentscheidungen bereits in den Funktionen des
Trupp-, Staffel- und Gruppenführers zu treffen;

a schichtdienstlähigkeit;

a rasche lnlormationsaufnahme und lnformationsverarbeitung während der
Einsatzsituation ;

a selbständiges Handeln und Übernahme der Handlungsverantwortung bei
Einsatz von einzelnen Einsatzfahrzeugen ;

a eine herausgehobene gesundheitliche Tauglichkeitsstufe;

a besondere Belastungen in physischer und psychischer Hinsicht in bezug
auf die Gefahren im Feuerwehrdlenst.

Die vorliegende Funktionsbeschreibung und -bewertung entspricht den tat-
sächlichen Gegebenheiten am Standort der Berulsleuerwehren und auch bei
den Freiwilligen Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften.

Sie kann keine auf Dauer lestgeschriebene Beschreibung und Bewertung
sein, weil der allgemeine Fortschritt der Technik und eine Aufgabenänderung
Einfluß auf die Verwendungssituation im feuerwehrtechnischen Dienst nimmt.

Örtliche Besonderheiten können Abweichungen zur Folge haben,,edoch sollte
eine Vereinheitlichung angestrebt werden, damit der Arbeitsplatz - Feuerwehr
- sach- und funktionsgerecht bezahlt wird.
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öTV-rorderungen:
Dle Gewertschrft Öw tordert:

Die Vereinheitlichung der

o Einstellungsvoraussetsungen!

a, Eignungsfeststellungsvertahr€n

o Aus-, Fort- und Weiterbildung

Die Anhobung der Eingangs- und Spltzenämter im:

a mittlerenfeuerwehrtechnischen Dienst
von A 8-A 12 bzw. vergleichbare BAT-Eingruppierung

o gehobenen leuerwehrtechnischen Dienst
von A 12-A 15 bzw. vergleichbare BAT-Eingruppierung

a höheren feuenrehrtechnischen Dienst
von A 15-B 5

Sc{rluBbomertungen:

Die besonderen und hohen Anforderungen des Feuerwehrdi€nstes an die Per-
sönllchkeitsmerkmale, das Fachwissen und die Bewältigung der EinsaEbe-
dlngungen errordern elne diesen.Bedingungen angepa8te Auswahl, Aus-,
Fort- und Weiterblldung sowie eine sach- und funKionsgerechte Bewertung
der Beschäftigten der Feuenyohren.

Notwendig ist zur Umsetzung diesergewerkschaftllchen Forderung, daB die in
einigen Bundesländern vorhanden€n Stellenplanobergrenzen schnellst€ns
aufgehoben werden.

Die GewerkschaftÖTVwird aut die Realisiorung dieserZiele hinwlrken undlor-
dert alle zuständigen Stellen auf, dabei mitruhelfen.


